
Betreff: Schulpflicht bei angekündigtem Streik (Freitag, 27.02.26) im öffentlichen Nahverkehr – 

wichtige Informationen 

 

Liebe Eltern, 

es wurde ein Streik im öffentlichen Nahverkehr in Bielefeld angekündigt. 

Deshalb möchten wir Sie über die geltenden Regeln informieren. 

1. Schulpflicht gilt weiterhin 

Nach § 43 Absatz 1 Schulgesetz NRW müssen alle Schülerinnen und Schüler regelmäßig am 

Unterricht teilnehmen. 

Die Verantwortung dafür tragen bei minderjährigen Kindern die Eltern (§ 41 Absatz 1 Schulgesetz 

NRW). 

Auch wenn Busse oder Bahnen streiken, gilt die Schulpflicht grundsätzlich weiter. 

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen weist darauf hin, dass auch 

bei angekündigten Verkehrsstörungen der Präsenzunterricht stattfindet. 

2. Wenn Ihr Kind Bus oder Bahn nutzt 

Wenn Ihr Kind normalerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fährt, bitten wir Sie, nach 

Möglichkeit eine andere Lösung zu organisieren. 

Zum Beispiel: 

• Fahrgemeinschaften mit anderen Eltern 

• Begleitung zu Fuß 

• Fahrt mit dem Fahrrad (wenn das altersgemäß möglich ist) 

• Fahrt durch Familienangehörige oder andere Sorgeberechtigte 

Wir wissen, dass dies besonders bei Grundschulkindern mit Aufwand verbunden sein kann. 

Trotzdem sind wir als Schule verpflichtet, den Unterricht durchzuführen (§ 2 Schulgesetz NRW, Artikel 

7 Absatz 1 Grundgesetz). 

3. Ausnahmefälle 

Manchmal kann der Schulweg im Einzelfall nicht möglich oder nicht zumutbar sein. 

Bitte informieren Sie in diesem Fall frühzeitig das Schulbüro per Mail an 

bueltmannshofschule@bielefeld.de und teilen Sie uns den Grund mit. 

Nach § 43 Absatz 2 Schulgesetz NRW kann ein Fehlen dann entschuldigt sein. 

Die Aufgaben für diesen Tag stellen wir über das IServ-Aufgabenmodul bereit. 

Eine allgemeine Befreiung vom Unterricht wegen des Streiks ist jedoch nicht vorgesehen. 

Wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, melden Sie sich gern im Schulbüro. 

Wir unterstützen Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und herzliche Grüße aus dem Schulbüro 

 


